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1. Rechtsgrundlagen

Rechtsgrundlagen dieses Bebauungsplanes sind:

 Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt ge-

ändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 4. Januar 2023 (BGBl. I Nr. 6)

 Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786),

zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Januar 2023 (BGBl. I Nr. 6)

 Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des

Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) 

 Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) vom 05. März 2010 (GBl. S. 357), zuletzt geändert durch

Gesetz vom 07.02.2023 (GBl. S. 26) m.W.v. 11.02.2023

 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBI. S. 581), zuletzt

geändert durch Gesetz vom 07.02.2023 (GBl. S. 26) m.W.v. 11.02.2023

Auf Grundlage des § 9 BauGB sowie des § 9a BauGB in Verbindung mit der BauNVO und der LBO Baden-

Württemberg werden für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes nachfolgende planungsrechtliche Fest-

setzungen erlassen.  Mit Inkrafttreten dieses Bebauungsplanes treten alle bisherigen planungsrechtlichen

Festsetzungen im Geltungsbereich außer Kraft.

In Ergänzung zum Plan und zur Zeichenerklärung vom 06.04.2023 wird folgendes festgesetzt:

Planungsrechtliche Festsetzungen 
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2. Planungsrechtliche Festsetzungen (§§ 1 bis 23 BauNVO + § 9 BauGB)

2.1 Räumlicher Geltungsbereich (§ 9 Abs. 7 BauGB)

Die Grenzen des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans sind im zeichnerischen Teil schwarz ge-

strichelt dargestellt.

2.2 Art der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. §§ 1 bis 15 BauNVO)

2.2.1 Sondergebiet (SO) Gesundheit
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 1 Abs. 5, 6 und 9 BauNVO sowie § 11 BauNVO)

Zulässig sind:

Nutzung für gesundheitliche Zwecke einschließlich der für die Ausübung dieser Nutzungen erforderlichen

Einrichtungen und baulichen Anlagen.

2.3 Maß der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. §§ 16 bis 21a BauNVO)

2.3.1 Höhe baulicher Anlagen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 16 Abs. 2 Nr. 4 und § 18 BauNVO)

Die zulässige Höhe der baulichen Anlagen ist gemäß zeichnerischem Teil durch die Festsetzung der maxi-

malen Gebäudehöhe (GH) begrenzt und gilt für sämtliche Dachformen.

Die Gebäudehöhe wird gemessen von der tatsächlich umgesetzten Erdgeschossrohfußbodenhöhe (EFH) bis

zu dem Punkt, an dem das Gebäudedach am höchsten in Erscheinung tritt.

2.4 Grundflächenzahl (GRZ) / Grundfläche
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. §§ 16 Abs. 2 Nr. 1, 17 und 19 BauNVO)

Die maximale Größe der Grundfläche der baulichen Anlagen ist dem zeichnerischen Teil zu entnehmen und

in Quadratmeter festgesetzt.

2.4.1 Zahl der Vollgeschosse (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. §§ 16 Abs. 2 Nr. 3 und 20 BauNVO)

Die  maximal  zulässige  Zahl  der  Vollgeschosse  ist  dem zeichnerischen Teil  zu  entnehmen und  wird  als

Höchstwert festgesetzt. 

2.5 Überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 23 BauNVO)

Die überbaubaren Grundstücksflächen sind im zeichnerischen Teil durch Baugrenzen festgesetzt.

Planungsrechtliche Festsetzungen 
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2.6 Flächen für Nebenanlagen, die auf Grund anderer Vorschriften für die Nutzung von 
Grundstücken erforderlich sind (Spiel-, Freizeit- und Erholungsflächen sowie die Flächen für 
Stellplätze und Garagen mit ihren Einfahrten) 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i. V. m. §§ 12 und 14 BauNVO)

2.6.1 Stellplätze, Garagen und Carports (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i. V. m. § 12 BauNVO)

Garagen und Carports sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. Stellplätze sind

innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche und auf den im zeichnerischen Teil festgesetzten Flächen

zulässig.

2.6.2 Nebenanlagen

Die der Versorgung des Gebietes mit Elektrizität, Gas, Wärme und Wasser sowie zur Ableitung von Abwasser

dienende Nebenanlagen sind ausnahmsweise im gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplans zulässig.

Dies gilt auch für fernmeldetechnische Anlagen.

2.7 Flächen für den Gemeinbedarf sowie für Sport- und Spielanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB)

Flächen für den Gemeinbedarf werden entsprechend den Eintragungen im zeichnerischen Teil festgesetzt.

Zulässig sind Sozialen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen, hier: Kindergarten

2.8 Verkehrsflächen, Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung (Fußgängerbereiche, Flächen 
für das Parken von Fahrzeugen, Flächen für das Abstellen von Fahrrädern etc.) und Anschluss 
anderer Flächen an die Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

2.8.1 Anschluss anderer Flächen an die Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

In den im zeichnerischen Teil festgesetzten Bereichen ohne Ein- und Ausfahrt (Zufahrtsverbot) dürfen keine

Ein- oder Ausfahrten realisiert werden.

2.9 Öffentliche und private Grünflächen, wie Parkanlagen, Dauerkleingärten, Sport-, Spiel-, Zelt- 
und Badeplätze, Friedhöfe (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

2.9.1 Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 Alt. 2 BauGB)

Im zeichnerischen Teil des Bebauungsplan sind Grünflächen festgesetzt. Eine Bebauung dieser Flächen ist

unzulässig.

2.10 Führung von oberirdischen oder unterirdischen Versorgungsanlagen und -leitungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB)

Oberirdische Strom- und Fernmeldeleitungen sind innerhalb des Geltungsbereichs nicht zulässig.

Versorgungsleitungen sind unterirdisch zu führen.
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2.11 Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Allgemeine Maßnahmen:

 In den privaten Gärten ist eine insektenfreundliche Gestaltung – Pflanzungen mit hohem Nektar- und Pol-

lengehalt, Brutmöglichkeiten in offenen Sandflächen und Trockenmauern etc. - zu berücksichtigen.

 Die Anlage von Schotter- oder Steingärten ist unzulässig.

 Niederschlagswasser von nicht beschichteten oder nicht in ähnlicher Weise behandelten metallischen Dä-

chern aus Kupfer, Zink oder Blei darf ohne eine wasserrechtliche Erlaubnis nicht dezentral versickert oder

in ein Gewässer eingeleitet werden. Bei einer Einleitung in die Kanalisation kann der Kanalnetzbetreiber

gemäß der Abwassersatzung eine Regenwasserbehandlung für unbeschichtete Metalldachflächen einfor-

dern.

 Bis 10° geneigte Dachflächen sind als begrünte Flächen auszubilden und auf mindestens zwölf Zentime-

ter Substratschicht mit Gräsern, Wildkräutern und bodendeckenden Gehölzen zu pflanzen und sie zu er-

halten. Auch eine einfache extensive Dachbegrünung mit nur minimalem Substrat ist möglich. Dachbe-

grünung in Kombination Sonnenkollektoren / Photovoltaikelementen sind zulässig. 

 Einfriedungen dürfen nur so errichtet werden, dass die Durchlässigkeit für Kleinsäuger sichergestellt ist

(z.B. durch einen Mindestabstand von Zäunen zur Geländeoberfläche von 15 cm oder einen entsprechen-

den Abstand zwischen den senkrecht verlaufenden Pfosten einer Zaunanlage)

 Stellplätze sowie die Zufahrten zu Stellplätzen, Garagen und Carports sind mit wasserdurchlässigen Ma-

terialien (beispielsweise Fugenpflaster, Rasengitter) herzustellen.

2.11.1 Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen

 Zum Schutz von Vögeln und Fledermäusen sind notwendige Gehölzrodungen und Abbrucharbeiten aus-

schließlich außerhalb der Vogelbrutzeit und der Aktivitätsphase von Fledermäusen, also nicht im Zeitraum

vom 01. März bis 31. Oktober, zulässig.

 Die Beleuchtung ist insektenfreundlich, entsprechend den „allgemein anerkannten Regeln der Technik“

auszuführen. Welche Anforderungen an eine insektenfreundliche Beleuchtung zu stellen sind, kann der

„LNV-Info 08/2021 zum Schutz der Nacht“ des Landesnaturschutzverbandes Baden-Württemberg e. V.

entnommen werden. Diese Informationen können unter folgendem Link abgerufen werden: https://lnv-

bw.de/lichtverschmutzung-ein-unterschaetztes-umweltproblem/#hin.

Bei einer insektenfreundlichen Beleuchtung sind folgende Grundsätze einzuhalten:

• Eine Beleuchtung soll nur dann erfolgen, wenn diese zwingend notwendig ist (ggf. Reduzierung der

Leuchtdauer durch Schalter, Zeitschaltuhren, Bewegungsmeldern, etc.).

Planungsrechtliche Festsetzungen 
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• Die Lichtleistung (Intensität) ist auf das unbedingt notwendige Maß zu begrenzen.

• Es ist Licht mit geringem Blauanteil (1700 bis 2700 Kelvin, max. 3000 Kelvin Farbtemperatur) zu ver-

wenden.

• Be- und Ausleuchtungen sollen sich auf die Fläche beschränken wo dies zwingend erforderlich ist (kei-

ne flächenhafte Ausleuchtung und Vermeidung ungerichteter Abstrahlung). Dabei sind abgeschirmte

Leuchten zu verwenden und die Beleuchtung hat von oben nach unten zu erfolgen.

2.12 Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zugunsten der Allgemeinheit, eines Erschließungsträgers 
oder eines beschränkten Personenkreises belastete Flächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Zur Sicherung der Ver- und Entsorgungsanlagen werden entsprechende Flächen für Leitungsrechte ausge-

wiesen. Innerhalb der mit Leitungsrecht bezeichneten Flächen ist eine Bebauung oder eine andere Nutzung

nur nach Prüfung und gegebenfalls Zustimmung des jeweils betroffenen Versorgungsträger zulässig.

Zur Sicherung der nördlichen Bushaltestelle wird eine Fläche für Fahrrecht zu Gunsten des Öffentlichen

Personennahverkehr festgesetzt. Innerhalb der mit Fahrrecht bezeichneten Flächen ist eine Bebauung oder

eine andere Nutzung nur nach Prüfung und gegebenenfalls Zustimmung der Stadt Spaichingen zulässig.

2.13 Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und 
sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässer (§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB)

Auf den im zeichnerischen Teil festgesetzten Flächen mit Bindungen für den Erhalt von Bäumen, Sträuchern

und sonstigen Bepflanzungen ist die vorhandene Vegetation zu erhalten und ggf. zu pflegen und bei natürli-

chem Abgang an gleicher Stelle sowie gleicher Qualität zu ersetzen.

Planungsrechtliche Festsetzungen 
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3. Hinweise und Empfehlungen

3.1 Oberboden und Erdarbeiten

Der humose Oberboden ist getrennt abzutragen, sorgfältig zu sichern und möglichst vollständig auf dem

Grundstück wieder zu verwendern. Dies gilt  auch für Baustellenzufahrten, Baulagerflächen und sonstige

temporäre Einrichtungen.

Erdarbeiten sind möglichst im Massenausgleich durchzuführen. Auf die Verpflichtung zum schonenden Um-

gang mit dem Naturgut Boden gemäß § 1a Abs.2 Halbsatz 1 BauGB wird hingewiesen.

Die Bodenversiegelung ist auf das unabdingbare Maß zu beschränken.

3.2 Untergrundverunreinigungen, Altlasten und Abfallbeseitigung

Bekannte, vermutete, sowie gefundene Bodenbelastungen, bei denen Gefahren für die Gesundheit von Men-

schen, bedeutende Sachwerte oder erhebliche Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes nicht ausgeschlos-

sen werden können, sind der unteren Bodenschutzbehörde zu melden.

Anfallende Bauabfälle, Bauschutt und Abbruchmaterial müssen getrennt gesammelt und einer Verwertung

zugeführt bzw. als Abfall entsorgt werden. Es wird besonders auf die mögliche Bodengefährdung durch Far-

ben,  Lacke,  Verdünnungsmittel,  Holzschutzmittel,  Mörtelverfestiger,  Wasserschutzanstriche  und  andere

Bauchemikalien verwiesen. Beim Umgang mit diesen Stoffen ist besondere Sorgfalt geboten.

Sie dürfen auf keinen Fall in den Boden gelangen. Leere Behälter und Reste sind ordnungsgemäß zu entsor-

gen.

3.3 Geologie, Geotechnik und Baugrund

Hinsichtlich Baugrundaufbau, Bodenkennwerten, Wahl und Tragfähigkeit des Gründungshorizonts, Baugru-

bensicherung, Grundwasser etc. wir eine ingenieurgeologische Beratung durch ein privates Ingenieurbüro

empfohlen.

3.4 Grundwasser

Das Eindringen von wassergefährdenden Stoffen in das Erdreich ist zu verhindern, Zum Schutz des Grund-

wassers vor wassergefährdenden Stoffen – auch im Zuge von Bauarbeiten – sind außerdem die erforderli-

chen Schutzvorkehrungen gegen eine Verunreinigung bzw. nachteilige Veränderung seiner Eigenschaften zu

treffen. Ggf. sind die Regelungen der AwSV (Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden

Stoffen zu beachten.

Das Erschließen von Grundwasser im Zuge der Bauarbeiten (wassergesättigter Bereich), ist unverzüglich

beim Landratsamt Tuttlingen, Wasserwirtschaftsamt, anzuzeigen (§ 43 Abs. 6 WG). Unterhalb des höchsten

Planungsrechtliche Festsetzungen 
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Grundwasserspiegels sind Drainagen zur dauerhaften Regulierung des Grundwassers mit dauernder Ablei-

tung I Absenkung des Grundwassers nicht zulässig (§ 9 WHG). Stattdessen ist für Grund-/ Schichtwasser

eine Umläufigkeit um bzw. unter Gebäuden herzustellen, so dass eine Drainage nicht erforderlich ist.

Bauwerksteile im Grundwasser- und Grundwasserschwankungsbereich sind druckwasserdicht nach DIN 18

195, Teil 6, Abschnitt 8 oder als weiße Wanne auszuführen. Kanal- und Leitungsgräben unterhalb des Grund-

wasserspiegels sind so mit Sperrriegeln zu versehen, dass über die Gräben kein Grundwasser abgeführt

wird.

Eine Wasserhaltung während der Bauzeit (Grundwasserabsenkung) und das Einbringen von Stoffen in das

Grundwasser (Fundamente, Leitungen etc.) stellen eine Benutzung eines Gewässers (§ 9 WHG) dar und be-

dürfen  einer  wasserrechtlichen  Erlaubnis  ,  die  beim  Landratsamt  Tuttlingen,  Wasserwirtschaftsamt,  zu

beantragen ist (§8 Abs. 1 WHG).

Die Herstellung und Nutzung von Erdwärmesonden bedarf einer wasserrechtlichen Erlaubnis nach § 8 WHG,

die beim Wasserwirtschaftsamt zu beantragen ist. Informationen zu Erdwärmesonden können dem „Leitfa-

den zur Nutzung von Erdwärme mit Erdwärmesonden“ aus dem Jahr 2005 und den „Leitlinien Qualitätssi-

cherung Erdwärmesonden“ (LQS EWS – Stand September 2015) entnommen werden.

3.5 Berücksichtigung von Starkregenereignissen bei der Planung der Höhenlage von Gebäude

Bei  der  Planung der  Höhenlage von Gebäuden sollte  grundsätzlich bedacht  werden,  dass  bei  extremen

Starkregenereignissen möglichst kein Wasser ungehindert in die Erdgeschossebene eindringen kann. 

3.6 Denkmalschutz

Bei der Durchführung der Bebauung besteht die Möglichkeit, dass bisher unbekannte Bodenfunde entdeckt

werden. Sollten während der Bauarbeiten archäologische Funde oder Befunde entdeckt werden, ist dies ge-

mäß § 20 DSchG umgehend einer Denkmalschutzbehörde oder der Gemeinde anzuzeigen. Archäologische

Funde (Steinwerkzeuge, Metallteile, Keramikreste, Knochen, etc.) oder Befunde (Gräber, Mauerreste, Brand-

schichten, auffällige Erdverfärbungen, etc.) sind bis zum Ablauf des vierten Werktages nach der Anzeige in

unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehörde mit einer Verkürzung der Frist

einverstanden ist. Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (§ 27 DSchG) wird hingewiesen. Bei der Siche-

rung und Dokumentation archäologischer Substanz ist zumindest mit kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf

zu rechnen. Ausführende Baufirmen sollten schriftlich in Kenntnis gesetzt werden.

3.7 Vermessungs- und Grenzzeichen

Vermessungs- und Grenzzeichen sind für die Dauer der Bauausführung zu schützen und, soweit erforder-

lich, unter den notwendigen Schutzvorkehrungen zugänglich zu halten. Die Sicherung gefährdeter Vermes-

sungszeichen ist vor Beginn beim Vermessungsamt zu beantragen.

Planungsrechtliche Festsetzungen 
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3.8 Haltevorrichtungen und Leitungen für Beleuchtungskörper, Kennzeichen und Hinweisschilder

Die Eigentümer der Baugrundstücke haben gem. § 126 BauGB das Anbringen von

 Haltevorrichtungen und  Leitungen für  Beleuchtungskörper  der  Straßenbeleuchtung einschließlich  der

Beleuchtungskörper und des Zubehörs sowie

 Kennzeichen und Hinweisschildern für Erschließungsanlagen

auf ihren Grundstücken zu dulden. Die Eigentümer der Baugrundstücke werden vorher benachrichtigt.

3.9 Rückenstützen und Böschungen der Straßenverkehrsfläche auf privaten Grundstücksflächen

Auf Grund der örtlichen Verhältnisse kann es erforderlich sein, dass zur Herstellung und zur Unterhaltung

der Verkehrsflächen in die Randbereiche der angrenzenden Privatgrundstücke eingegriffen werden muss.

Zur Herstellung der öffentlichen Verkehrsflächen sind zum Teil Böschungen, Stützmauern und Hinterbeton-

stützen für die Straßenrandeinfassung auf den angrenzenden Privatgrundstücken notwendig. Die Gemeinde

wird notwendige Einbauten über z.B. Grunddienstbarkeiten sichern.

3.10 Vogelschlag an Glasfassaden / Vogelfreundliches Bauen

Um das Vogelschlagrisiko an Glasfassaden und Fenstern zu minimieren bzw. zu vermeiden, hat der BUND

die Informationsbroschüre „Vogelschlag an Glas – Das Problem und was Sie dagegen tun können“ veröffent-

licht. Im Sinne des Vogelschutzes sollten die darin enthaltenen Hinweise bei der Planung und Ausführung

von Gebäude beachtet werden. Die Broschüre ist  zu erhalten unter „https://www.bund-nrw.de/fileadmin/

nrw/dokumente/Naturschutz/Vogelschlag/Vogelschlag_an_Glas_ Broschuere_BUND_NRW.pdf“.

Weitere Hinweise und Anregungen sind  auch in  der  Publikation  „Vogelfreundliches  Bauen mit  Glas  und

Licht“ der Vogelwarte Sempach enthalten.

3.11 Einzuhaltende Abstände zu den Grundstücksgrenzen für Einfriedungen, Spaliervorrichtungen 
und Pflanzungen gem. Nachbarrechtsgesetz Baden-Württemberg

Das Nachbarrechtsgesetz Baden-Württemberg regelt  in Abschnitt  4 die einzuhaltenden Abstände zu den

Grundstücksgrenzen für „Einfriedungen, Spaliervorrichtungen und Pflanzungen“. Diese Abstände sind er-

gänzend zu den im Bebauungsplan und in den örtlichen Bauvorschriften getroffenen Festsetzungen zu be-

rücksichtigen und einzuhalten. Das Nachbarrechtsgesetz kann im Landesrecht BW Bürgerservice (www.lan-

desrecht-bw.de) kostenfrei eingesehen werden.

3.12 Dachbegrünung und Photovoltaik

Die Installation einer Photovoltaikanlage ist kein Ausschlusskriterium für eine Dachbegrünung, eine Photo-

voltaikanlage lässt sich mit einer Dachbegrünung kombinieren. Nach Angaben des Bund für Umwelt und Na-

turschutz Deutschland (BUND) kann durch die Kombination einer Photovoltaikanlage auf einem begrünten

Dach die Leistungsfähigkeit im Sommer sogar um bis zu 20% erhöht werden.

Planungsrechtliche Festsetzungen 
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3.13 Pflanzliste

Im Planungsgebiet sollen heimische und standortgerechte Gehölze, ausgehend von der potentiellen natürli-

chen Vegetation, dazu typische eingebürgerte Arten, gepflanzt werden.

Planungsrechtliche Festsetzungen 
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Es  wird  bestätigt,  dass  der  Inhalt  mit  den  hierzu  ergangenen  Beschlüssen  des  Gemeinderats  über-
einstimmt.

Ausgefertigt Stadt Spaichingen, den ..……………….

……………………………………………………………..

Markus Hugger (Bürgermeister)

Hohenzollernweg 1
72186 Empfingen

07485/9769-0
info@gf-kom.de

Fassungen im Verfahren:

Fassung vom 06.04.2023 für die Sitzung am 17.04.2023

Bearbeiter:

Stefanie Agner, Axel Philipp
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